
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/7/2 8Ob137/75,
10Ob33/04g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1975

Norm

ABGB §504

Rechtssatz

Der Vertrag über die Dienstbarkeit des Gebrauchs hat nicht das bücherliche Eigentum am Grundstück zur

Voraussetzung.

Entscheidungstexte

8 Ob 137/75

Entscheidungstext OGH 02.07.1975 8 Ob 137/75

SZ 48/78

10 Ob 33/04g

Entscheidungstext OGH 24.10.2006 10 Ob 33/04g

Vgl auch; Beisatz: Dass die Besteller im vorliegenden Fall mangels Einverleibung ihres Eigentumsrechts am Weg

im Grundbuch im Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung nicht Eigentümer des dienenden Grundstücks

waren, machte den Vertrag nicht ungültig. (T1)
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